
 

 

               

 

Bebauungsplan „Auf dem Forst“ 

1. Änderung 
 
 

 
Stadt Riedstadt, Ortsteil Wolfskehlen 

Rechtskraft 06.11.2008 
Auszug Text und Planteil 
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Rechtsgrundlagen 

 
Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel I 
des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548). 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung 
 

2 Textliche Festsetzungen 
 

 Die 1. Änderung umfasst ausschließlich: 

 

- Die Streichung der Textlichen Festsetzung Nr. 2.6, dergemäß die Bebauung der 
„Sperrfläche“ des Gewerbegebietes unzulässig ist, bis die Trasse der Ortsumfahrung 

Dornheim im Zuge der B 44neu feststeht und mindestens 70 % des Gewerbegebietes 

außerhalb der schraffierten Fläche bebaut sind. Der zweite Halbsatz wird durch die 
Festsetzung ersetzt, dass der 3. Bauabschnitt erst dann einer Bebauung zugeführt 

werden darf, sobald die Regionalversammlung Südhessen dem Entwurf des Regional-

planes Südhessen zur 2. Offenlage zugestimmt hat. 

 
- Die Bestimmung eines konkreten unteren Bezugspunktes für die im Bebauungsplan 

festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhen (OKGeb.); hier: der Kanaldeckel (KD) 

89.89 m ü.NN. 

 
- Die Anhebung der Baumassenzahl (BMZ) für das Teilbaugebiet 1b von 8,0 auf 10  

sowie der zulässigen Gebäudeoberkante (OKGeb.) von 16 m auf 23 m. 

 

- Die Änderung der Arten der baulichen Nutzung für den westlichen Teil des Sonderge-
bietes, innerhalb dessen ein Gartenmarkt mit max. 6.000 m² Verkaufsfläche zulässig 

war. Diese Ausweisung entfällt. Zur Ausweisung gelangt stattdessen ein Gewerbege-

biet im Sinne § 8 BauNVO mit folgenden Einschränkungen: 
 

• gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 1(6) BauNVO: Wohnungen i.S. § 8(3)1 BauNVO 

sind unzulässig. 

• gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. §§ 1(6) und 1(9) BauNVO: Bordelle sind unzulässig. 
 
- Die Ergänzung einer bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschrift gem. § 9(4) 

BauGB i.V.m. § 81(1)1 HBO: Für die Fassadengestaltung sind nur abgetönte Farben 
ohne starke Farbkontraste zulässig. 

 
Die sonstigen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Gestal-
tungsvorschriften des Bebauungsplanes vom 24.02.2005 (Satzungsbeschluss) gelten un-
verändert fort. 

 

  
 
 
 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

Verfahrensvermerke 
 
1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a BauGB:  
 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 
__.__.____ gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am __.__.____ im _______________. 
 
 
2. Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB:  
 
Der Planentwurf wurde für die betroffene Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
__.__.____ bis __.__.____ (einschl.) öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung der Auslegung erfolgte 
am __.__.____ im ___________________. 
 
 
3. Betei ligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 
3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB:  
 
Der Planentwurf wurde mit Schreiben vom __.__.____ an die betroffenen Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange verschickt. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen wurde analog der Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ (einschl.) 
festgelegt. 
 
 
4. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB: 
 
Der Planentwurf wurde am __.__.____ als Satzung beschlossen. 
 
 
Bestätigung der Vermerke 1.-4. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
 
 
 
Riedstadt, den __.__.____ ___________ 
 Bürgermeister 
 
 
5. In-Kraft-Treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB:  
 
Der Bebauungsplan wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Damit hat der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangt. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
 
 
 
Riedstadt, den __.__.____ ___________ 
 Bürgermeister 
 

Rechtskräftiger Bebauungsplan (Satzungsbeschluss 24.02.2005): 
 

1. Änderung: 
 

[CHRISTIANE]  Z:\DATA\20040604\SUB00003\S_FORST_1_ÄNDER.LEG




